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Ausgabe Nr. 10 / 27.05.2020 Jahrgang 2020

 Markt 
Eschau

Amts- und 
Mitteilungsblatt

Öffnungszeiten Rathaus
Montag, Mittwoch, Freitag:  08.00 – 12.00 Uhr

Dienstag:  13.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag:  13.00 – 18.00 Uhr

Telefon-Nr.: 09374 / 9735-0 E-Mail: rathaus@eschau.de  

sowie Termine  

nach individueller 

Vereinbarung

www.eschau.de
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AAMMTTLLIICCHHEE    BBEEKKAANNNNTTMMAACCHHUUNNGGEENN  

 
Kreuzung „Wildensteiner Straße“ / „Spessartstraße“ 
Vollsperrung vom 02.06.2020 bis zum 07.07.2020 
 
Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes „Areal Quelle“, wird der Kreuzungsbe-
reich „Wildensteiner Str.“ / „Spessartstraße“ vom 02.06.2020 bis zum 07.07.2020 voll 
gesperrt. 
 
Der Verkehr wird von Wildenstein kommend, sowie in der Gegenrichtung umgeleitet über 
den „Parkplatz Friedhof Eschau“, am „Friedhof Eschau“ vorbei über die „Spessartstraße“ 
– „Odenwaldstraße“ – „Pfarrer-Caspari-Straße“ auf die „Wildenseer Straße“. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Eschau, der Bauhof, der gemeindliche Grüngutsammelplatz, 
sowie die Anwesen „Wildensteiner Str.“ 24-44 und der Weiler Wildenstein sind in dieser 
Zeit nur über diese Umleitungsstrecke erreichbar. 
 
Damit die Rettungszufahrt für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und der Polizei gewähr-
leistet ist, wird für die Gemeindestraße „Odenwaldstraße“ ab Dienstag, den 02.06.2020 
(06:00 Uhr) ein (absolutes) Halteverbot – rechtsseitig, beginnend ab Einmündung „Spes-
sartstraße“ / „Odenwaldstraße“ bis zur Einmündung „Spessartstraße“ / „Pfarrer-Caspari-
Straße“ angeordnet. 
 
Des Weiteren wird für die Gemeindestraße „Pfarrer-Caspari-Straße“ ab Dienstag, den 
02.06.2020 (06:00 Uhr) ein (absolutes) Halteverbot- rechtsseitig, beginnend ab Einmün-
dung „Odenwaldstraße“ / „Pfarrer-Caspari-Straße“ bis zur Einmündung „Wildenseer Stra-
ße“ / „Pfarrer-Caspari-Straße“ angeordnet. 
 
Weiterhin wird für die Gemeindestraße „Raiffeisenplatz“ ab Dienstag, den 02.06.2020 
(06:00 Uhr) ein (absolutes) Halteverbot - beidseitig, beginnend ab Einmündung „Wilden-
seer Straße“ / „Raiffeisenplatz“ bis zur Einmündung „Raiffeisenplatz“ / „Spessartstraße“ 
angeordnet. 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
Eschau, den 20.05.2020 
 
 
 
Gerhard   R ü t h 
1. Bürgermeister 
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Verkehrsrechtliche Anordnung 
„Elsavastraße“ Sommerau – Reduzierung der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit 
 
In der „Elsavastraße“ im Ortsteil Sommerau des Marktes Eschau, wird vom Ortseingang 
Sommerau aus Richtung Eschau, bis zur Einmündung „Wiesenhof“ in beiden Richtungen 
durchgängig eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angeordnet. 
 
Mit dieser Änderung wird das Beschleunigen und Abbremsen zwischen den beiden be-
stehenden 30 km/h Bereichen unterbunden. Zudem erhöht es die Verkehrssicherheit in 
diesem Bereich. 
 
Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam. 
 
Verkehrsrechtliche Anordnung 
Absolutes Halteverbot im Bereich des „Wohnpark 50 plus“ 
 
In der „Elsavastraße“ in Eschau, wird im Bereich des „Wohnpark 50 plus“ ein absolutes 
Halteverbot angeordnet. 
Dadurch wird das Halten im Bereich der Straßeneinengung sowie vor dem Wohnpark 
selbst unterbunden. Damit wird ein besserer Verkehrsfluss gewährleistet. 
 
Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen wirksam. 
 
Satzung zur Regelung von Fragen……. (Teil 1) 
½ Seite 
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Notarsprechtag 
 

Der nächste Notarsprechtag des Notariats Klingenberg a. Main findet am Donnerstag, 
dem 04.06.2020 von 15.00 – 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr in der Elsavahalle Eschau, unter 
den vorgeschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen, statt. Zur Koordination und um War-
tezeiten zu vermeiden, wird um eine telefonische Terminvereinbarung unter Telefon 
09372 / 13990 gebeten. 
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblatts: 
 

Mittwoch, 03.06.2020, 09.00 Uhr 
 

Erscheinungstermin: Mittwoch, 10.06.2020 
 

Anzeigen und Nachrichten für das Amtsblatt können per E-Mail an 
amtsblatt@eschau.de übersandt werden.  

Nachrichten für den Textteil bitte als Worddokument. Dies gilt nicht für Anzeigen!  
Anzeigen und Nachrichten, die (ohne vorherige Information der Marktverwaltung) 

direkt an die Druckerei übersandt werden, können nicht veröffentlicht werden. 
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Auszug aus der Niederschrift 
über die Konstituierende Sitzung des Marktgemeinderates des Marktes Eschau 
am Donnerstag, 07.05.2020, in der „Elsavahalle“ Eschau) 
 
Anwesenheitsliste 
 

Vorsitzender 
 
1. Bürgermeister   Gerhard Rüth 
 
Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Marktgemeinderat  Otto Ackermann 
Marktgemeinderat  Peter Adler 
Marktgemeinderat  Jens Ballmann 
Marktgemeinderätin Alexandra Frieß 
Marktgemeinderat  Georg Horlebein 
Marktgemeinderat  Jonathan Kabel 
Marktgemeinderat  Wolfgang Katte 
Marktgemeinderat  Matthias Langer 
Marktgemeinderätin Brigitte Maier 
Marktgemeinderat  Christian Pfeifer 
Marktgemeinderätin Hildegard Rotter 
Marktgemeinderat  Berthold Rüth 
Marktgemeinderat  Tobias Siegler 
Marktgemeinderat  Sebastian Wehren 
Marktgemeinderätin Gisela Zipf 
 
abwesende / entschuldigte Marktgemeinderatsmitglieder 
 
Marktgemeinderat Klaus Jaxtheimer 
 
Marktverwaltung 
 
Herr Walter Wölfelschneider 
Herr Matthias Günther 
Frau Marina Vornberger 
 
Sonstige 
 
./. 
 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die Sitzung. 
 
Der Marktgemeinderat des Marktes Eschau wurde mit Einladung vom 01.05.2020 unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung form- und fristgerecht zu der heutigen konstituierenden Sitzung eingela-
den. 
 
Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. 
 
1. Bürgermeister Gerhard Rüth stellt fest, dass der Marktgemeinderat ordnungsgemäß geladen 
wurde, die Mehrheit der Mitglieder des Marktgemeinderates anwesend und stimmberechtigt ist und 
der Marktgemeinderat damit beschlussfähig ist. 
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Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung 
 
01. Eröffnung der konstituierenden Sitzung durch 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 
02. Vereidigungen 
02.1. Vereidigung des ersten Bürgermeisters 
02.2. Vereidigung der neugewählten ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder 
 
03. Wahl der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen 
03.1. Beschlussfassung über die Anzahl der weiteren Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
03.2. Wahl des zweiten Bürgermeisters oder der zweiten Bürgermeisterin 
03.3. Wahl des dritten Bürgermeisters oder der dritten Bürgermeisterin 
03.4. Vereidigung der neugewählten weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen 
 
04. Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungs-

rechts 
 
05. Erlass der Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat des Marktes Eschau (GeschO) 
 
06. Information über die Bildung von Fraktionen sowie Benennung der Fraktionsvorsitzen-

den, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weiteren Fraktionsmitglieder 
 
07. Bildung von Ausschüssen 
07.1. Haupt- und Finanzausschuss 
07.2. Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt 
07.3. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
07.4. Rechnungsprüfungsausschuss 
07.5. Bestellung des oder der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
 
08. Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Organen und Einrichtungen 
08.1. Abwasserverband „Main-Mömling-Elsava“ 
08.2. Forstbetriebsgemeinschaft „Spessart Süd“ 
 
09. Bestellung von Beauftragten der Gemeinde 
09.1. Jugendbeauftragte/r 
09.2. Seniorenbeauftragte/r 
09.3. Natur- und Umweltbeauftragte/r 
 
10. Bestellung des ersten Bürgermeisters zum eheschließenden Standesbeamten 
 
 
01. Eröffnung der konstituierenden Sitzung durch 1. Bürgermeister Gerhard Rüth 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth eröffnet die konstituierende Sitzung des Marktgemeinderates des    
Marktes Eschau. 
 
02. Vereidigungen 
 

02.1. Vereidigung des ersten Bürgermeisters 
 

Das älteste anwesende Marktgemeinderatsmitglied, Herr Wolfgang Katte, vereidigt 1. Bürgermeis-
ter Gerhard Rüth gemäß Art. 27 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtin-
nen (Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz – KWBG) auf den Diensteid nach § 38 des Gesetzes zur 
Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz - 
BeamtStG). 
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1. Bürgermeister Gerhard Rüth leistet folgenden Diensteid: 
 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 
so wahr mir Gott helfe.“ 
 

02.2. Vereidigung der neugewählten ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth vereidigt die neugewählten ehrenamtlichen Marktgemeinderats-          
mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge) Herr Peter Adler, Herr Jens Ballmann, Herr Jonathan 
Kabel, Frau Brigitte Maier, Herr Tobias Siegler und Herr Sebastian Wehren, auf den Amtseid nach 
Art. 31 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO). 
 

Die neugewählten ehrenamtlichen Marktgemeinderatsmitglieder leisten folgenden Amtseid: 
 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern. Ich schwöre, den Gesetzen gehorsam zu sein und meine Amtspflichten gewis-
senhaft zu erfüllen. Ich schwöre, die Rechte der Selbstverwaltung zu wahren und ihren Pflichten 
nachzukommen, so wahr mir Gott helfe.“ 
 
03. Wahl der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen 
 

03.1. Beschlussfassung über die Anzahl der weiteren Bürgermeister und Bürgermeisterin-
nen 

 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat beschließt gemäß Art. 35 Abs. 1 Satz 1 GO für die Dauer der Wahlzeit des 
neugewählten Marktgemeinderates, d.h. nach Art. 23 Abs. 1 GLKrWG für die Dauer von sechs 
Jahren bzw. die Zeit vom 01. Mai 2020 bis zum 30. April 2026, einen zweiten Bürgermeister oder 
eine zweite Bürgermeisterin und einen dritten Bürgermeister oder eine dritte Bürgermeisterin zu 
wählen. 
 

Die weiteren Bürgermeister oder weiteren Bürgermeisterinnen sind gemäß Art. 35 Abs. 1 Satz 2 
GO Ehrenbeamte der Gemeinde (ehrenamtliche weitere Bürgermeister oder ehrenamtliche weitere 
Bürgermeisterinnen). 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

Bildung eines Wahlausschusses für die Wahl der weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen 
 
Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat beschließt für die Wahl der weiteren Bürgermeister oder weiteren Bürger-     
meisterinnen einen Wahlausschuss, der aus Geschäftsleiter, Herrn Walter Wölfelschneider (Vor-
sitzender Wahlausschusses) sowie den Beschäftigten, Herrn Matthias Günther und Frau Marina 
Vornberger (Beisitzer des Wahlausschusses) besteht, zu bilden. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
03.2. Wahl des zweiten Bürgermeisters oder der zweiten Bürgermeisterin 
 

Wahlergebnis 
 

Die 16 anwesenden und wahlberechtigten Mitglieder des Marktgemeinderates haben insgesamt 16 
Stimmzettel abgegeben. Die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel stimmt mit der Anzahl der 
Stimmabgabevermerke überein. 
 

Die Stimmzettel werden geöffnet und auf ihre Gültigkeit geprüft. Es wurden insgesamt 16 Stimmen 
abgegeben - davon sind 16 Stimmen gültig und 0 Stimmen ungültig.  
 

Die 16 gültigen Stimmen entfallen (in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahlen) auf folgende 
vorgeschlagene Person: 
 

Marktgemeinderätin Alexandra Frieß   16 Stimmen 
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Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Herr Walter Wölfelschneider, verkündet das Wahlergeb-
nis. Er stellt fest, dass Marktgemeinderätin Alexandra Frieß die Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhalten hat und damit zur zweiten Bürgermeisterin gewählt ist. 
 
Marktgemeinderätin Alexandra Frieß nimmt die Wahl an. 
 
03.3. Wahl des dritten Bürgermeisters oder der dritten Bürgermeisterin 
 

Wahlergebnis 
 

Die 16 anwesenden und wahlberechtigten Mitglieder des Marktgemeinderates haben insgesamt 16 
Stimmzettel abgegeben. Die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel stimmt mit der Anzahl der 
Stimmabgabevermerke überein. 
 

Die Stimmzettel werden geöffnet und auf ihre Gültigkeit geprüft. Es wurden insgesamt 16 Stimmen 
abgegeben - davon sind 16 Stimmen gültig und 0 Stimmen ungültig.  
 

Die 16 gültigen Stimmen entfallen (in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahlen) auf folgende 
Person/en: 
 

Marktgemeinderätin Gisela Zipf       16 Stimmen 
 

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Herr Walter Wölfelschneider, verkündet das Wahlergeb-
nis. Er stellt fest, dass Marktgemeinderätin Gisela Zipf die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat und damit zur dritten Bürgermeisterin gewählt ist. 
 

Marktgemeinderätin Gisela Zipf nimmt die Wahl an. 
 
03.4. Vereidigung der neugewählten weiteren Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth vereidigt die neugewählten weiteren Bürgermeisterinnen, 2. Bür-
ger-meisterin Alexandra Frieß und 3. Bürgermeisterin Gisela Zipf, gemäß Art. 27 des Gesetzes 
über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz – KWBG) 
auf den Diensteid nach § 38 des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und 
Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz - BeamtStG). 
 

2. Bürgermeisterin Alexandra Frieß und 3. Bürgermeisterin Gisela Zipf leisten folgenden Diensteid: 
 

„Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des 
Freistaates Bayern, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, 
so wahr mir Gott helfe.“  
 
04. Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungs-

rechts 
 
Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat erlässt eine Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindever-
fassungsrechts (gemäß dem von der Marktverwaltung ausgearbeiteten Entwurf vom 23.04.2020). 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth wird beauftragt und ermächtigt, die Satzung auszufertigen und 
amtlich bekannt zu machen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
05. Erlass der Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat des Marktes Eschau (GeschO) 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat erlässt eine Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat des Marktes Es-
chau – GeschO (gemäß dem von der Marktverwaltung ausgearbeiteten Entwurf vom 23.04.2020 
unter Berücksichtigung der von 1. Bürgermeister Gerhard Rüth mündlich vorgestellten Neufassung 
des Textes in § 21 Abs. 4 GeschO – „Bürgerfragestunde“). 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
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06. Information über die Bildung von Fraktionen sowie Benennung der Fraktionsvorsitzen-
den, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weiteren Fraktionsmitglieder 

 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth bittet Geschäftsleiter, Herrn Walter Wölfelschneider, den Markt-            
gemeinderat über die ihm gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 der Geschäftsordnung für den Marktgemeinde-
rat des Marktes Eschau (GeschO) mitgeteilte Bildung und Bezeichnung von Fraktionen sowie die 
Benennung der Fraktionsvorsitzenden, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und der weite-
ren Fraktionsmitglieder zu informieren. 
 

Fraktionen 
 

Christliche-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 
Freie Wähler Eschau (FWE) 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Hobbach Wählergemeinschaft (HWG) 
 
07. Bildung von Ausschüssen 
 

07.1. Haupt- und Finanzausschuss 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als Ausschussmitglieder bzw. 
als stellvertretende Ausschussmitglieder im Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagenen Perso-
nen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

07.2. Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als Ausschussmitglieder bzw. 
als stellvertretende Ausschussmitglieder im Ausschuss für Bauen, Natur und Umwelt vorgeschla-
genen Personen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

07.3. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als Ausschussmitglieder bzw. 
als stellvertretende Ausschussmitglieder im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales vorge-
schlagenen Personen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
07.4. Rechnungsprüfungsausschuss 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als Ausschussmitglieder bzw. 
als stellvertretende Ausschussmitglieder im Rechnungsprüfungsausschuss vorgeschlagenen Per-
sonen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
 

07.5. Bestellung des oder der Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat bestellt Marktgemeinderat Matthias Langer zum Vorsitzenden des Rech-
nungsprüfungsausschusses. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
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08. Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Organen und Einrichtungen 
 

08.1. Abwasserverband „Main-Mömling-Elsava“ 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als weitere Vertreter bzw. 
Stellvertreter der weiteren Vertreter im Abwasserverband „Main-Mömling-Elsava“ vorgeschlagenen 
Personen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

08.2. Forstbetriebsgemeinschaft „Spessart Süd“ 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat stimmt der Bestellung der von den Fraktionen als weitere Vertreter bzw. 
Stellvertreter der weiteren Vertreter in der Forstbetriebsgemeinschaft „Spessart Süd“ vorgeschla-
genen Personen zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
09. Bestellung von Beauftragten der Gemeinde 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat beschließt, ehrenamtliche gemeindliche Beauftragte (jeweils mindestens 
eine Person) für folgende Aufgaben und Tätigkeiten zu bestellen: 
 

a) Jugendbeauftragte/r 
 

b) Seniorenbeauftragte/r 
 

c) Natur- und Umweltbeauftragte/r 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
09.1. Jugendbeauftragte/r 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat bestellt Frau Katja Fersch zur gemeindlichen Jugendbeauftragten. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

09.2. Seniorenbeauftragte/r 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat bestellt Frau Brigitte Maier zur gemeindlichen Seniorenbeauftragten. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 

09.3. Natur- und Umweltschutzbeauftragte/r 
 
Beschluss 
 
Der Marktgemeinderat bestellt Herrn Peter Adler zum gemeindlichen Natur- und Umweltbeauftrag-
ten. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
 
Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat bestellt Herrn Jochen Herberich zum gemeindlichen Natur- und Umweltbe-
auftragten. 
 

Abstimmungsergebnis: 16 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
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Grüngutannahme 
 

A C H T U N G  Sommerzeit 
(letzter Sonntag im März – letzter Sonntag im Oktober) 
 

Mittwoch: 15.00 Uhr – 18.00 Uhr (3 Stunden) 
Freitag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr (2 Stunden) 
Samstag: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr (3 Stunden) 
 
Problemabfallsammlung am 09.06.2020 
 
09.30 – 10.00 Uhr    Wildensee    Beim Glascontainerstandort 
10.15 – 11.15 Uhr    Eschau     Parkplatz am Friedhof 
11.30 – 12-00 Uhr    Sommerau   Parkplatz am Friedhof 
12.30 – 13.30 Uhr    Hobbach    Parkplatz gegenüber der  
                       Gaststätte „Spessarter Hof“ 
 

PPEERRSSOONNEENNSSTTAANNDDSSMMEELLDDUUNNGGEENN 
 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen kann eine standesamtliche Veröffentlichung nur    
erfolgen, wenn die Beteiligten/Angehörigen gegenüber dem Markt Eschau ihre schriftli-
che Zustimmung erteilen! Wenden Sie sich in diesen Fällen bitte an das Bürgerbüro    
(Telefon: 09374/9735-113; eMail: buergerbuero@eschau.de). 
 

Entfällt! 

 

10. Bestellung des ersten Bürgermeisters zum eheschließenden Standesbeamten 
 

2. Bürgermeisterin Alexandra Frieß leitet die Sitzung. 
 

1. Bürgermeister Gerhard Rüth ist bei der Beratung und Beschlussfassung anwesend. Er nimmt 
aber an der Beratung und Beschlussfassung wegen persönlicher Beteiligung im Sinne von Art. 49 
GO nicht teil. 
 

Beschluss 
 

Der Marktgemeinderat bestellt 1. Bürgermeister Gerhard Rüth zum Standesbeamten des Standes-    
amtes Eschau. Der Aufgabenbereich als Standesbeamter wird auf die Vornahme von Eheschlie-
ßungen und die Begründung von Lebenspartnerschaften beschränkt (eheschließender Standes-
beamter im Sinne von § 2 Abs. 3 AVPStG). 
 

Abstimmungsergebnis: 15 JA-Stimmen : 0 NEIN-Stimmen 
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Nachbarschafts-Hilfe im Markt Eschau  
 

Das neuartige Corona-Virus stellt die gesamte Gesellschaft vor enorme 
Herausforderungen. Auf Grund der vom Freistaat Bayern mit 
Allgemeinverfügung vom 20. März 2020 angeordneten vorläufigen 
Ausgangsbeschränkungen sind wir alle aufgefordert, die physischen und 
sozialen Kontakte auf ein nötiges Minimum zu reduzieren.  
 
Für Menschen, die in dieser außergewöhnlichen Situation besondere 
Hilfe benötigen, bietet das Mehrgenerationen-Netzwerk Eschau 
Unterstützung an: 
  

 Arzt- und Apothekengänge 
 Einkäufe von Waren des täglichen Bedarfs 
 unaufschiebbare Kontaktaufnahme mit Behörden 

 
Wir sind für Sie erreichbar unter der  
Telefon-Nummer 09374 / 9735-124.  
 
Ihre Einkaufswünsche nehmen wir aus organisatorischen Gründen 
werktags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr entgegen, zusätzlich sind wir für 
Sie täglich von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr erreichbar. 
 
In dringenden medizinischen Notfällen wenden Sie sich bitte 
weiterhin an die Integrierte Leitstelle Untermain unter der 
Notfallnummer 112.   
  
Wenn Sie seelsorgerischen Beistand benötigen, wenden Sie sich bitte 
direkt an Pfarrerin Romina Englert (Mobil: 01520 / 4477637) oder 
Diakon Peter Ricker (Mobil: 0151 / 70103226).   
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Polizei: 110  –  Feuerwehr und Rettungsdienst: 112 
 

Gehörlosennotruf-Fax: 112 
 
NOTRUF 112 - Brauchen Sie Hilfe? 
Ab 01.06.2015 sind akute medizinische Notfälle ausschließlich über die Notrufnummer 
112 bei der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain zu melden. 
 

Zahnärzte 
Die Termine des zahnärztlichen Notfalldienstes entnehmen Sie bitte der Tagespresse 
oder unter www.kzvb.de und www.zbv-uvr.de. 
 
K O N T A K T E - Ökumenischer Helferkreis 
der kath. und evang. Kirchengemeinden 
 

Benötigen Sie Hilfe? Fahrdienste und Botengänge, z. B. zum Arzt, Einkäufe, Friedhof, 
Spazierengehen und vieles mehr. 
 

Im Monat Mai ist Frau Monika Trumpfheller, Tel. 1375, und im Monat Juni ist Frau Patrti-
cia Astraschewsky, Tel. 7970, zuständig. 
 
Kreuzbund Landkreis Miltenberg 
Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und Angehörige 
 

Nähere Informationen: Telefon: 09371-978940 Beratungsstelle Caritas 
Internet: www.kreuzbund-wuerzburg.de 
 

VVEERREEIINNSSNNAACCHHRRIICCHHTTEENN  
  
Veranstaltungskalender 
 
Hinweis 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat mit der Vierten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05. Mai 2020 weiterhin 
alle Veranstaltungen und Versammlungen landesweit untersagt. 
 
Bücherei im Kana-Haus 
 

Die Kinder- und Jugendbücherei öffnet wieder nach den Pfingstferien zu den gewohnten 
Zeiten. Bis dahin haben wir Hygieneregeln für uns und unsere Besucher erarbeitet. 
 

Bis es soweit ist, kann jeder unsere Medien online bei uns bestellen. Dieses Angebot 
wird es auch weiterhin geben, auch wenn wir wieder geöffnet haben. 
 

Wir freuen uns auf Euch! Ute Obst-Freudenberger und das Büchereiteam 



17

 
17 

 
 
 
 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 
Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
2 Seiten 
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Corona Nr. 2, im Mai 2020

Liebe Mitchristen, 
wir geben einen aktuellen Überblick (Stand: 19.5.2020):

Gottesdienste über unsere Homepage: www.pg-wendelinus.de

Folgende Eucharistiefeiern werden über unsere Homepage übertragen:

• Pfingsten, 31.5.2020, 10 Uhr, Schlosskapelle Oberaulenbach
• Dreifaltigkeitsfest, 7.6.2020, 10 Uhr, Kuratiekirche 

Schmachtenberg

Öffentliche Eucharistiefeiern sind ab Christi Himmelfahrt wieder 
möglich

Bischof Dr. Franz Jung hat ab dem 21.5.2020 öffentliche 
Eucharistiefeiern unter strengen Auflagen wieder zugelassen. Aus dem 
Dekret veröffentlichen wir einige Vorgaben:

• Generell muss immer in Kirchen ein Mindestabstand von 
2 Metern gehalten werden. Emporen dürfen nicht betreten 
werden. Dies beschränkt die Teilnehmerzahl auf ca. 30 Personen
in allen Kirchen. Ist mit mehr Teilnehmern zu rechnen, ist ein 
Anmeldeverfahren (online oder telefonisch) Pflicht. 

• Für das Betreten und Verlassen einer Kirche sind mindestens 
4 Ordner erforderlich. 

• Jede Kirche muss einen separaten Ein- und Ausgang haben.
• Es besteht während des ganzen Gottesdienstes Mund- und 

Nasenschutzpflicht. Ein gemeinsamer Gesang wird stark 
eingeschränkt.

• Die Kirchen müssen mit Sitzplatz-Nummern und Hinweisschildern
versehen werden. Jede Kirche muss nach Gebrauch komplett 
gereinigt werden.

• Für den Kommunionempfang sind weitere Hygienevorschriften zu
beachten.

Wir haben uns daher entschieden, zunächst zwei öffentliche 
Eucharistiefeiern anzubieten:

• 28.5.2020, 18.30 Uhr, Pfarrkirche Röllbach
• 29.5.2020, 18.30 Uhr, Pfarrkirche Sommerau

Zelebrant wird jeweils Pfarrer Franz Leipold sein.

Ein Anmeldeverfahren ist nicht erforderlich; die Plätze sind jedoch 
beschränkt. Bitte bringen Sie einen Mund- und Nasenschutz sowie Ihr 
Gotteslob mit. Beachten Sie bitte auch die Anweisungen der Ordner.
Eine Teilnahme von Personen, die an Fieber oder Symptomen einer 
Atemwegserkrankung leiden oder mit COVID 19 infiziert oder daran 
erkrankt sind, ist nicht gestattet. 

Nach der Sammlung von Erfahrungen werden wir weiter entscheiden.

Folgende Kirchen / Kapellen können derzeit wegen Nichteinhaltung 
des Mindestabstandes sowie weiterer fehlender Voraussetzungen 
nicht für öffentliche Gottesdienste freigegeben werden:

• Kuratiekirche Schmachtenberg (siehe hierzu auch den Aushang 
vor Ort). Die Übertragung am 7.6.2020 ist nicht öffentlich.

• St. Johannes d. T. Hobbach (siehe auch „Stille eucharistische 
Anbetung“ in dieser Gottesdienstordnung)

• Maria-Schnee-Kapelle, Röllbach
• Wendelinuskapelle, Mönchberg (geschlossen wegen 

Renovierung)

Wort-Gottes-Feiern (ohne Kommunionspendung) entfallen.

Taufen können wieder stattfinden.

Es gelten auch hier die Abstands- und Hygieneregeln, die Beschränkung 
auf eine geringe Teilnehmerzahl und das Erfordernis des Tragens von 
Mund- und Nasenschutz. Wir empfehlen, die Feiern, wenn möglich, auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Die Taufen können nur in den 
freigegebenen Kirchen stattfinden. Bitte stimmen Sie sich mit Pfarrer 
Leipold oder Diakon Ricker ab.
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Corona Nr. 2, im Mai 2020
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Firmung

Voraussichtlich werden die Jahrgänge 2020 und 2021 zusammengefaßt. 
Die Firmung wäre dann Mitte 2021. 

Krankensalbung / Sterbebegleitung sind möglich.

Bitte im Einzelfall mit Pfarrer Leipold oder Diakon Ricker abstimmen.

Stille Eucharistische Anbetung

Ab Pfingsten wird wöchentlich, bis auf weiteres, jeden Freitag in der 
Kirche St. Johannes der Täufer, Hobbach, für Einzelpersonen im 
Glockenhaus eine stille eucharistische Anbetung möglich sein. Bitte 
beachten Sie die Hinweise an der Kirchentür.

Beerdigungen

Können nur im engsten Familienkreis stattfinden. Bitte beachten Sie die 
aktuellen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die hinsichtlich einer 
maximalen Teilnehmerzahl, die von 15 auf 50 Personen erhöht wurde.

Gebetstexte

Auf der Homepage und in allen Kirchen stehen Gebetstexte zum 
herunterladen / zur Mitnahme zur Verfügung.

Offene Kirchen

Alle Kirchen, auch die, die für die Feier eines öffentlichen Gottesdienst
nicht genutzt werden können, bleiben offen für das persönliche Gebet
Einzelner. 

Pfarrbüros bleiben geschlossen.

Da für die Öffnung auch hier ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt 
werden muss und die Sicherheitsabstände nicht in allen Büros 
eingehalten werden können, bleiben die Pfarrbüros zunächst 
geschlossen.

Aktuelle Informationen

Da sich die Gegebenheiten täglich ändern können, bitten wir, die 
Informationen in den Schaukästen und auf der Homepage zu 
beachten. 

Kontaktadressen

Pfarrer Franz Leipold  Tel.: 09372-2133 
franz.leipold@bistum-wuerzburg.de

Diakon Peter Ricker Tel.: 0151-70103226 
peter.ricker@bistum-wuerzburg.de

Homepage der Pfarreiengemeinschaft

www.pg-wendelinus.de



22

Firmung

Voraussichtlich werden die Jahrgänge 2020 und 2021 zusammengefaßt. 
Die Firmung wäre dann Mitte 2021. 

Krankensalbung / Sterbebegleitung sind möglich.

Bitte im Einzelfall mit Pfarrer Leipold oder Diakon Ricker abstimmen.

Stille Eucharistische Anbetung

Ab Pfingsten wird wöchentlich, bis auf weiteres, jeden Freitag in der 
Kirche St. Johannes der Täufer, Hobbach, für Einzelpersonen im 
Glockenhaus eine stille eucharistische Anbetung möglich sein. Bitte 
beachten Sie die Hinweise an der Kirchentür.

Beerdigungen

Können nur im engsten Familienkreis stattfinden. Bitte beachten Sie die 
aktuellen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere die hinsichtlich einer 
maximalen Teilnehmerzahl, die von 15 auf 50 Personen erhöht wurde.

Gebetstexte

Auf der Homepage und in allen Kirchen stehen Gebetstexte zum 
herunterladen / zur Mitnahme zur Verfügung.

Offene Kirchen

Alle Kirchen, auch die, die für die Feier eines öffentlichen Gottesdienst
nicht genutzt werden können, bleiben offen für das persönliche Gebet
Einzelner. 

Pfarrbüros bleiben geschlossen.

Da für die Öffnung auch hier ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellt 
werden muss und die Sicherheitsabstände nicht in allen Büros 
eingehalten werden können, bleiben die Pfarrbüros zunächst 
geschlossen.

Aktuelle Informationen

Da sich die Gegebenheiten täglich ändern können, bitten wir, die 
Informationen in den Schaukästen und auf der Homepage zu 
beachten. 

Kontaktadressen

Pfarrer Franz Leipold  Tel.: 09372-2133 
franz.leipold@bistum-wuerzburg.de

Diakon Peter Ricker Tel.: 0151-70103226 
peter.ricker@bistum-wuerzburg.de

Homepage der Pfarreiengemeinschaft

www.pg-wendelinus.de

Vertriebsbereich Untermain
63906 Erlenbach/Main
Tel. 09372 5086-10 u. -11
www.gasuf.de

Persönlich, nah 
und nachhaltig – 
Erdgas vom Versorger 
aus Ihrer Region!

Die Erdgasspezialisten aus der Region

Energie. Wärme. Wohlbehagen.
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Grabsteinbefestigung, Entsorgung und Zweitschriften, auch von Fremd rmen

14.00 bis 18.00 Uhr

Miltenberger 
Bürgerdienst

Entrümpelungen
(nicht gewerblich)

Sie ziehen in ein Seniorenheim oder eine kleine-
   re Wohnung und benötigen eine Entrümpelung?

Sie benötigen eine Haushalts- oder Nachlass-

Sie planen die Räumung einer Wohnung oder 
   eines Hauses?

Rufen Sie uns an:  06022 264110
Wir besichtigen kostenlos vor Ort und erstellen 
Ihnen ein faires Festpreisangebot!

Miltenberger Bürgerdienst ist ein Projekt der GbF Aschaffenburg

Ge ügelverkauf
Junghennen bis legereif, 

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten, 
Perlhühner und Wachteln.

Verkaufstag: Mittwoch, 8.4.2015 
Wildensee, Feuerwehr 7.30 Uhr                             
Eschau, Gast. Löwe 7.45 Uhr

Marktheidenfelder Ge ügelhof - 
97828, Marktheidenfeld
Telefon (0 93 91) 74 55
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2 Zimmer EG-Neubauwohnung in Eschau zu vermieten.
Wohnfläche 60qm, große Terrasse, Keller, PKW-Stellplatz.
Wohnkonzept 50plus, Aufzug, Gemeinschaftsraum,  
Gemeinschaftsgarten. Tagespflege im Haus.
Kaltmiete incl. Stellplatz 490,-Euro, zzgl. Umlage. 
Bezug ab sofort möglich.
Anfragen an Tel.09342 38620, Mobil 01783108346

172

Suche noch immer eine kleine Wohnung

  ( 50 bis 70 qm, möglichst ebenerdig oder mit 

wenigen Stufen) in Eschau oder naher Umgebung!

Uschi Bischof 

Telefon 09374/979041

Ge ügelverkauf
Junghennen bis legereif, 

Masthähnchen, Enten, Gänse, Puten, 
Perlhühner und Wachteln.

Verkaufstag: Mittwoch, 6.5.2015 
Wildensee, Feuerwehr 7.30 Uhr                             
Eschau, Gast. Löwe 7.45 Uhr

Marktheidenfelder Ge ügelhof - 
97828, Marktheidenfeld
Telefon (0 93 91) 74 55

Wer unterstützt mich beim 
Frühjahres-Wohnungsputz?

Entweder gegen Bezahlung 
oder als Gegenleistung bei 
Haus- oder Gartenarbeit.

Bitte melden unter Handy:
0151/069 629

Zu verkaufen

1 Wiesengrundstück 33a 
1 Wiesengrundstück 11a

erreichbar ab 18.00 Uhr
Handy 0175/3890796

Wald zu verkaufen
2 Grundstücke à m2 1,39 Euro

Eschau-Wildensee   m2  690 m2

Eschau-Mönchberg m2 5862m2

Gut zu erreichen            6552m2

Tel. 0152/08663320

Verkaufstag: Mittwoch 03.06.2020
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Sie spielen mit dem Gedanken, Ihre Immobilie zu verkaufen?

Wir suchen für bonitätsgeprüfte Kunden 
Häuser, Eigentumswohnung und Grundstücke 
im Elsavatal. Auch für ein erstes kostenfreies 
Informationsgespräch stehen wir gerne 
zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 
09371 6681322 oder weis@berk-online.de

Ihr Stefan Weis 
Immobilienmakler 

BERK Immobilien   |  Hauptstr. 97  |  63897 Miltenberg  |  www.berk-online.de

• Pflege

Betreuung•

Hauswirtschaftliche Unterstützung•

Essen auf Rädern•

Hausnotruf•

FACHLICH • FÜRSORGLICH

• VOR ORT

SOZIALSTATION ELSENFELD

Sozialstation Elsenfeld

Hofstetter Str. 1-3 | 63820 Elsenfeld

Tel. 0 60 22 / 26 56 80
www.caritas-mil.de
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Caritas. In Sachen

Pflege die Nr. 1
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AUS AWO TAGESPFLEGE WIRD CARE TAGESPFLEGE

Neueröffnung ab  
Dienstag, 02.06.2020
Ab dem 02.06.2020 öffnet die Tagespflege Eschau, als  
Care Tagespflege, unter neuer Leitung. Wir unterstützen Sie  
und sind für Sie da, auch wenn wir aufgrund der aktuellen  
Lage zum Start nur ein begrenztes Platzangebot bieten dürfen.  
Durch besondere Hygienemaßnahmen können wir die  
Betreuung für Sie sicher stellen.

Für Fragen oder zur Buchung unserer Tagespflege  
in Eschau wenden Sie sich gerne an Cindy Neugebauer  
Tel. 09374. 97 90 332 oder Mobil 0151. 14 62 93 45.

Wir freuen uns auf Sie!

Care Tagespflege Eschau
Am Mühlbach 1, 63863 Eschau
Telefon  09374. 97 90 332

Care Pflegedienst Heimbuchenthal
Hauptstr. 129a, 63872 Heimbuchenthal
Telefon  06092. 99 54 20

www.care-pflegedienst.de

Häuslich. Herzlich. Hier.


